
„Eine nachhaltige Behandlung und Prä-
vention von Erkrankungen ist auf eine
Zusammenarbeit von Zahnmedizin und
Allgemeinmedizin angewiesen. Die
Zahnmedizin ist somit elementarer 
Bestandteil einer ganzheitlichen prä-
ventiv orientierten medizinischen Ge-
sundheitsversorgung. 
Der vom Bundesgesundheitsministe-
rium vorgelegte Referentenentwurf
zur Änderung der Gebührenordnung
für Zahnärzte gefährdet die Wirksam-
keit dieses Ansatzes grundlegend. In-
dem er die von Patienten gewohnte
hohe Qualität der deutschen Zahn-
medizin für die Zukunft infrage stellt,
bedeutet er eine negative Zäsur für 
die übergreifende medizinische Versor-

gung in Deutschland. Neben den Pa-
tienten droht aber auch für den For-
schungsstandort Deutschland Scha-
den, denn nur die Schnittstelle Pri-
vatmedizin kann medizinische For-
schungsergebnisse in die Praxis
übertragen. 
Der vorliegende Referentenentwurf
bedeutet ganz konkret nicht nur einen
Rückschritt für die zahnmedizinische
Versorgung der Patienten, sondern eine
echte Hürde für eine ganzheitlich-
orientierte präventive Medizin in
Deutschland. Abzulehnen ist der Ent-
wurfe insbesondere aus drei Gründen.
1) Der GOZ-Referentenentwurf stellt
die individuelle, präventionsorientierte
Behandlung von Patienten nach neues-

ten wissenschaftlichen Kriterien in-
frage. Er lässt die Vorschläge der zahn-
ärztlichen Wissenschaft außer Acht
und schränkt die Behandlungsleistun-
gen an zahlreichen Stellen ein.
2) Er verweigert den Zahnärzten durch-
gängig ausreichende Behandlungszeit
für eine kostendeckende, qualitativ
hochwertige Behandlung ihrer Patien-
ten. Würde er rechtskräftig, wären
Zahnmediziner in erheblichem Maß 
zu betriebswirtschaftlich nicht ge-
deckter Mehrarbeit gezwungen, um
Qualitätseinbußen zu verhindern.
3) Mit der Möglichkeit der Separatver-
einbarung zwischen Privatversicherer
und Zahnarzt (sogenannte ‚Öffnungs-
klausel‘) setzt der GOZ-Entwurf das
deutsche Gesundheitswesen der Ge-
fahr eines ruinösen Preiswettbewerbs
der Behandlungserbringer untereinan-
der aus. Auch hier ergeben sich nega-
tive Auswirkungen für die Behand-
lungsqualität. Unvermeidliche wirt-
schaftliche Konzentrationsprozesse
würden zudem die fatale Entwicklung
hin zu medizinisch gut versorgten ur-
banen Zentren und unterversorgten
ländlichen Gebieten beschleunigen.
Schon anhand dieser Beispiele zeigt
sich: Der vorliegende Referentenent-
wurf zur GOZ setzt in vielfacher Hin-
sicht inakzeptable Maßstäbe für das
deutsche Gesundheitswesen und kon-
terkariert elementare Ziele einer qua-
litativ hochwertigen Gesundheitsver-
sorgung in Deutschland. Als Vertreter
der medizinischen Praxis und der Fach-
wissenschaft und in Verantwortung für
Patienten fordern wir daher einstim-
mig und mit Nachdruck die Berücksich-
tigung wissenschaftlicher Erkennt-
nisse, die Anerkennung betriebswirt-
schaftlicher Notwendigkeiten und die
Streichung der ‚Öffnungsklausel‘ in 
der neuen GOZ. Hierfür sind wir weiter-
hin und sofort bereit, öffentlich und in
Fachdiskussionen einzutreten. Gleich-
zeitig bieten wir den gesundheitspoli-
tischen Entscheidungsträgern unsere
praktische Expertise an und stehen
gerne für ein Gespräch und eine weitere
Erläuterung unserer Positionen bereit.“
(www.bzaek.de)
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